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coetus fidelium umfassen müsse, der einmal die Laien einschlieBt, die an der Auf­
gabe der Prálatur beteiligt sind, und zum anderen jene, auf die sich die seelsorg­
liche Tatigkeit der Prálatur ausrichtet. Richtig erklárt er, daB der Unterschied zwi­
schen Personalprálaturen, die Teilkirchen veráhnlicht, und anderen, die ihnen 
rechtlich gleichgestellt sind, kaum zu fassen ist. In der Diskussion um den Ent­
wurf ,,De populo Dei", die 1979/80 stattfand, wurde der Typ von Personalprálatur, 
der Teilkirchen veráhnlicht ist, fallengelassen und nur der zweite, der Teilkirchen 
im Recht gleichgestellt ist, beibehalten. Die rechtliche Gleichstellung ist keine un­
begrenzte, sondern eine durch die Formel ex rei natura aut iuris praescripto ein­
geschránkte. Der Begriff der aequiparatio blieb jedoch undeutlich. Die von eini­
gen vorgeschlagene Einreihung der Personalprálaturen in das Recht der kirchli­
chen Vereinigungen wurde nicht akzeptiert. Denn sie gehOren nach Ansicht der 
Mehrheit zu der hierarchischen Struktur der Kirche. Der Entwurf 1980 des neuen 
CIC blieb bei dem bis dahin erreichten Stand. Die Relatio von 1981 enthált u. a. 
die Befürchtung, die Personalprálaturen konnten dem Recht des Diozesanbi­
schofs Eintrag tun. An die Stelle der ursprünglich vorgesehenen Aussage, daB 
die Personalprálatur eine portio populi Dei sei , wurde die andere vorgeschlagen, 
sie sei ein christifidelium coetus. Damit war die Abgrenzung von der Teilkirche ver­
schárft. In der Vollsitzung der Kodifikationskommission im Oktober 1981 wurde 
die allgemeine Gleichsetzung der Personalprálaturen mit den Teilkirchen zurück­
genommen. Noch aber verblieben die Personalprálaturen systematisch im Rah­
men der hierarchischen Verfassung der Kirche und angehángt an die Teilkirchen. 
Als der neue Codex erschien, zeigte es sich jedoch, daB in der SchluBredaktion 
eine wesentliche Veránderung erfolgt war. Die Personalprálaturen wurden aus der 
Pars 11, die über die hierarchische Verfassung der Kirche handelt, herausgenom­
men und in die Pars 1, die den christifideles gewidmet ist, eingestellt, und zwar 
unmittelbar vor dem Vereinsrecht. Diese Plazierung ist unangebracht und miB­
glückt, wie der Verfasser richtig bemerkt (S. 96 f.). 

lm z w e i ten Te i 1 seiner Studie wendet sich Rodríguez dem t he o 1 o g i -
se he n W es en de r Persona 1pra1 aturen zu. Er geht dabei von einer 
Analyse der ce. 294- 297 des CIC/1983 aus. Hierbei arbeitet er vor allem den Un­
terschied der Personalprálaturen von allen wie immer gearteten Vereinigungen in 
der Kirche heraus. Man wird ihm bescheinigen, daB er bei dieser Arbeit am Text 
bleibt. Dann geht er daran, die Stellung der Laien in der Personalprálatur zu be­
schreiben. Die Weise ihrer Mitarbeit an deren Aufgaben kann von lockerem An­
schluB bis zu fürmlicher Eingliederung gehen. Der Laie unterwirft sich durch Ver­
trag der Jurisdiktionsgewalt des Prálaten in den spezifischen Gegenstánden der 
Zustándigkeit der Prálatur. Wenig Beachtung schenkt der Verfasser an dieser 
Stelle der Frage des Verháltnisses der Personalprálaturen zu den Teilkirchen, 
deren Oberhirten bekanntlich áuBerst empfindlich gegen jede Beeintráchtigung 
ihrer Stellung sind. Bei der Bestimmung des Seinsgrundes der Personalprálatu­
ren ist der Verfasser bestrebt, die durchaus untergeordnete Rolle des ersten der 
beiden in c. 294 angegebenen Zwecke darzutun. lch bezweifle, daB er damit dem 
Text, wie er nun einmal Gesetz geworden ist, gerecht wird . Der christifidelium 
coetus, den der Verfasser S. 121 f. wieder einführt, ist im Laufe der Redaktionsar­
beit aus dem Text verschwunden und jetzt nicht mehr quellenmáBig. 

lm folgenden Kapitel stellt sich der Verfasser der Frage, wie sich Ges a m t -
kirche und Teilkirchen zueinander verhalten. Von daher will er die Frage 
nach dem t h e o 1 o g i se h e n O r t der Pe r so n a 1 p r a 1 a t u re n zu beantwor-

Besprechungen und A nzeigen 663 

ten versuchen. Er schildert das Wirken Christi in der Gesamtkirche und durch sie 
sowie in den Teilkirchen und durch diese. Dabei stützt er sich vorwiegend auf 
Texte der Konstitution ,,Lumen gentium ". Er sieht die Personalprálaturen veran­
kert in der Entfaltung der hierarchischen Verfassung der Kirche durch die kirchli­
che Organisationsgewalt. Die gegenseitige lmmanenz von Teil- und Gesamtkir­
che láBt eine Mehrheit von iurisdiktionellen Bereichen zu. Die Personalprálaturen 
sind nach dem Verfasser eine Weise, wie der Apostolische Stuhl seinen Dienst 
zum Wohl der Gesamtkirche und der Teilkirchen ausübt. Sie gehoren zu der kon­
kreten Organisation der hierarchischen Verfassung der Kirche. Weil sie die univer­
sale Sendung des Bischofskollegiums und ihres Hauptes ausdrücken, erscheint 
die Erteilung der Bischofsweihe an den Prálaten angemessen. lndem sie ihre ei­
gene pastorale Arbeit in den Teilkirchen leisten, vermehren sie die Lebendigkeit 
derselben und wirken darauf hin, daB sie immer mehr ad imaginem der Gesamt­
kirche gestaltet werden. Die Personalprálaturen bezeugen partikulare Dimensio­
nen der sol/icitudo omnium Ecclesiarum. Sie sind ein hierarchisch strukturiertes 
Angebot pastoraler Dienste, das die hochste Autoritát in der Kirche den Teilkir­
chen macht (S. 176). Der Verf. verbreitet sich anschlieBend ausführlich über die 
Moglichkeit und Tunlichkeit einer (partiellen) re eh t 1 i eh en G 1 e i eh s te 11 un g 
der Personalprálaturen mit den Teilkirchen. Der CIC/1983 hat bekanntlich auf eine 
solche Gleichstellung verzichtet. Mit überzeugenden Gründen weist der Verf. da­
nach (noch einmal) den Versuch ab, die Personalprálaturen unter die kirchlichen 
Vereinigungen einzureihen. Die von einigen befürchtete unlautere Konkurrenz von 
Personalprálaturen und Diozesen ist ausgeschlossen (S. 188 ff.). An dieser Stelle 
kann ich es mir nicht versagen, zu bekennen, daB ich die von vielen vorgenom­
mene Tabuisierung der Teilkirchen nicht verstehe. Geschichte und Gegenwart zei­
gen doch, daB hier eine Überfülle von Schwáche, Versagen, Mángeln und Skan­
dalen sich finden, die dringend nach Hilfe durch die oberste Gewalt der Kirche 
ruten . Ein Mittel, den bedrángten oder verlassenen Gláubigen Unterstützung 
zuteil werden zu lassen, konnen die Personalprálaturen sein. 

lm ganzen ist die Arbeit von Rodríguez trefflich . Es handelt sich um ein echt 
theologisches Buch. Das Bestreben des Verf. , die Personalprálatur in der Ekklesio­
logie des Zweiten Vatikanischen Konzils zu verankern, ist gelungen. Die kanoni­
stischen Passagen sind einwandfrei. Der Verfasser verfügt über Scharfsinn und 
Unterscheidungsvermogen. In den Anhángen bietet er wichtige Texte, die für das 
Thema des Buches einschlágig sind. 

G. May 

9. M ar t í n e z -To r r ó n , Javier, La configuración jurídica de las prelaturas per­
sonales en el Concilio Vaticano //. Pamplona: Ediciones Universidad de Na­
varra 1986, 344 S. = Collección canónica. 

Der CIC 1983 legt in den ce. 294- 297 einige knappe Normen über die Perso­
nalprálaturen vor. Es handelt sich um eine Neuerung, die das 11. Vatikanische 
Konzil gebracht hat, und die natürlich auch im CIC 1983, der sich ja dem 11. Vati­
kanum verpflichtet weiB, ihren Niederschlag findet. Javier Martínez-Torrón bietet 
in der vorliegenden Studie eine detaill ierte Untersuchung über jenen Vorgang, der 
auf dem genannten Konzil zur Schaffung dieser neuen Rechtsform geführt hat. 
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Zweifelsohne ist die Geschichte der konkreten Ausformung dieser Rechtsge­
stalt mit dem Konzil , das diesbezüglich Weichen für die Zukunft stellen wollte, 
nicht zu Ende. Die praelatura persona/is findet sich in der nachkonziliaren Ge­
setzgebung bis herauf zum kirchlichen Gesetzbuch des Jahres 1983. Aber es 
erscheint, wie Rafael Navarro Va/Is im Vo r w o r t sagt, wichtig, die konziliaren Wur­
zeln dieser figura iuridica, die, wie sich heute erweist, auch spirituellen Bewegun­
gen als rechtlicher Rahmen dienen kann, aufzuzeigen. 

AuBer dem erwahnten Vorwort ist dem Buch eine E in f ü h r un g seitens des 
Verfassers vorangestellt. Die Untersuchung gliedert sich in 3 Teile: Der e r s te 
befaBt si ch mit der be i Be g i n n de r Ar be i te n f ü r d as 11 . V a ti kan u m 
bestehenden Ausgangslage, die vor allem durch den CIC 1917 (und die 
Entwicklung bis zum Konzil herauf) gepragt ist. Der z w e i te Te i 1 - und dies ist 
der Kern der Arbeit - führt die E n t w i e k 1 u n g a uf d e m 1 1 . Va ti kan u m 
aus, der d r i t te versucht das k o n z i 1 i ar e K o n z e p t der Personalpralaturen 
mit dem na eh k o n z i 1 i ar en Re eh t zu konfrontieren . Von der Themenstellung 
her zentriert sich die Arbeit um den zweiten Teil, der nahezu 200 Seiten (198 Sei­
ten) umfaBt, wahrend der erste 56 und der dritte Teil 40 Seiten zahlt. 

lm e r s ten Te i 1 legt Martínez-Torrón, wie er auch in der Überschrift zum 
Ausdruck bringt, dar, daB sich im Laufe der Entwicklung die Kirchenorganisation 
des Pio-Benediktinischen Codex als ungenügend erwiesen hat. Die streng territo­
riale Orientierung muBte immer wieder durch Ausnahmen, auf die er naher ein­
geht (z. B. Mission de France) durchbrochen werden. Das System wurde als zu 
statisch, als zu wenig flexibel empfunden. 

Der 2 . Te i 1 umfaBt sieben Kapitel , von denen das erste der E in f ü h r un g 
in die thematisch einschlagige Konzilsarbeit dient, wahrend die folgenden 6 ver­
s eh i e d e n e P h as e n bzw. Schritte des Werdens der konziliaren Norm über 
die Personalpralaturen beschreiben. Die erste dieser 6 Phasen (das zweite Kapi­
tel) bezeichnet Martínez-Torrón in Anknüpfung an eine bei der Herausgabe der 
Konzilsakten gangige Terminologie als ,,fase antepreparatoria", also als der Vor­
bereitung vorausgehende Phase, die sich freilich - genau genommen - als er­
ster Schritt der Konzilsvorbereitungsarbeiten darstellt. lm Mai 1959 hat - über 
Hinweis des HI. Vaters - der Prasident der Commissio antepraeparatoria, Kardi­
nal Tardini die künftigen Konzilsvater, die romischen Kardinalskongregationen so­
wie die katholischen Universitaten und kirchlichen Fakultaten eingeladen, Vor­
schlage für das angekündigte Konzil zu machen. Aus den darauf hin vorgelegten 
Stellungnahmen hebt der Autor das Streben nach neuen (rechtlichen) Formen 
des lnstrumentariums für die Seelsorge, nach Bewaltigung von Spezialapostola­
ten, eben das, was auf der Linie der Ausbildung der den Gegenstand seiner 
Untersuchung bildenden praelatura persona/is liegt, hervor. 

Dabei wird nicht nur auf die Notwendigkeit eines spezialisierten Klerus und 
die Funktion der Laien, sondern auch auf die der Aktualisierung kirchlicher Struk­
turen sowohl der inner- als auch der überdiozesanen Ebene eingegangen. Natur­
gemaB klingt dabei auch die Frage der Koordination und auch die der geographi­
schen Verteilung des Klerus an. 

Auf dem Hintergrund dieser Fülle von Anregungen geht er dann in den folgen­
den Kapiteln auf die im Laufe der Konzilsvorbereitung und der Konzilsarbeiten er­
stellten Schemata ,.De cura animarum", ,,De distributione c/eri", ,,De C/ericis", 
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,, De Sacerdotibus", ,,De vita et ministerio sacerdotali" und ,,De ministerio et vita 
presbyterorum ", wie die einschlagige Vorlage seit November 1964 und schlieBlich 
auch das zustandige Konzilsdekret genannt wird, ein. Selbstverstandlich wird im 
letzten Kapitel des 2. Teiles der auf Personalpralaturen bezügliche Text des Prie­
sterdekretes analysiert. 

Der Autor sieht die Bedeutung der Personalpralaturen darin, daB nach perso­
nalen, nicht territoralen Kriterien konzipierte Strukturen auf die Verwirklichung 
spezieller pastoralen Aufgaben hingeordnet sind und sich so als Hilfe für die Dio­
zesen darstellen. 

Martínez-Torrón fügt dem noch ein kurzes 3 . Ka p i te 1, das dem na eh­
k o n z i 1 i ar en Re eh t gewidmet ist, an. NaturgemaB sind in diesem das der 
Durchführung des Konzils dienende Motupropio ,, Ecclesiae Sanctae", die Errich­
tung der ersten Personalpralatur (1982) und die einschlagigen Canones des CIC 
1983 behandelt. 

Mit der Errichtung der ersten Personalpralatur 1982 hat die vom Konzil initi­
ierte Rechtsform eine ganz konkrete Ausformung erfahren, die für die Entwick­
lung ihrer Rechtsgestalt Bedeutung hat. So erscheint es hochst passend, daB der 
Autor auch darauf eingeht. Wenn er es nur in sehr kurzen Worten tut, so deshalb, 
weil der Hauptteil der Arbeit - entsprechend dem Thema, das er sich gesetzt hat 
- der Konzipierung der figura iuridica der praelatura persona/is auf dem 11. Vati­
kanischen Konzil gewidmet ist. 

Man muB attestieren, daB es ihm an Hand einer klaren Gliederung gelungen 
ist, herauszuarbeiten, wie es zur konziliaren Norm über die Personalpralaturen in 
Vat 11 PO gekommen ist. 

Das Buch ist mit einem 1 n h a 1 t s ver z e i eh n i s, einem - sehr kurzen -
A b k ü r z un g s ver z e i eh nis und einem Do k u menten a n han g ausgestat­
tet. Dieser enthalt n. 10 des Konzildekretes ,, Presbyterorum Ordinis" vom Dezem­
ber 1965, 1, 4 des MP ,,Ecclesiae Sanctae " vom 6. August 1966, n. 49 § 1 der 
Apostolischen Konstitution ,, Regimini Ecc/esiae Universae" vom 15. August 1967, 
ce. 294-297 des CIC vom 25. Januar 1983, die Apostolische Konstitution ,,Ut sit" 
vom 28. November 1982 und die Declaratio der Bischofskongregation ,, Praela­
turas personales" vom 23. August 1982. 

H. Schwendenwein 

10. Re i eh, Hans-Jürgen, Die Rechtsverhaltnisse der Lehrbeauftragten an den 
Hochschulen. Gottingen: Schwartz 1986. XVIII , 231 S. = Schriften des Hoch­
schulverbandes 30. 

Der Lehrbeauftragte ist in der Literatur zum Hochschulrecht nicht gerade üp­
pig bedacht worden. Um so verdienstlicher ist es, daB Hans-Jürgen Reich ihn 
zum Gegenstand einer Studie macht. 

lm e r s ten A b se h ni t t beschreibt der Verfasser die S te 11 un g und die 
Be d e u tu n g des Le h r be a uf t r a g te n an den Hochschulen i m a 11 ge m e i -
nen. Die entscheidenden Merkmale des Lehrbeauftragten sind, daB er nebenbe­
ruflich und selbstandig lehrt. lm Jahre 1982 waren an den Hochschulen der Lan­
der 25 049 Lehrbeauftragte tatig. Sie werden bestellt, um ein Lehrdefizit abzudek-
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